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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1986

Norm

StPO §68 Abs1 Z3

Rechtssatz

Ein wegen einer als rechtswidrig hingestellten Zwischenerledigung und deren 4nanzieller Folgen für Verteidiger und

Angeklagten gegen die erkennenden Richter angestrengtes Amtshaftungsverfahren, dessen Erledigung nicht vom

Ausgang des Strafverfahrens abhängt, stellt diesen Ausschließungsgrund nicht her.
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